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ein. Darin wies sie auf die Notwendigkeit hin, mit der Zeit zur
Altersversicherung überzugehen.

Mit diesem Postulat befindet sie sich in Übereinstimmung
mit den Ideen von A. Epstein, der im Mai 1933 ein neues Buch
herausgab unter dem Titel „Insecurity — a challenge to Ame-
rica", dessen Untertitel lautet ,,A Study of Social Insurance".
Demgemäß hat auch die amerikanische Vereinigung für Alters-
Sicherung ihren Aufgabenkreis erweitert und ihren Namen ab-

geändert in amerikanische Vereinigung für soziale Sicherung
(American Association for Social Security). Seit dem Juli 1933

trägt ihr monatliches Organ den Titel „Social Security". So

nähert sich Amerika auch auf dem Gebiete der Altersfürsorge
der europäischen Sozialversicherung. W. A,
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Die Sanierung der Invalidenversicherung in Deutschland.
Durch die Inflation hat die deutsche Invaliden- und Alters-

Versicherung einen Vermögensverlust von 3—4 Milliarden RM.
erlitten. Der Übergang vom Deckungs- zum Umlageverfahren,
der erfolgte, um den Invalidenrentnern wieder eine einiger-
maßen hinlängliche Rente ausrichten zu können, wurde durch
Reichszuschüsse ermöglicht, die sich in der Folge als unge-
nügend herausstellten. 1931 schloß mit einem Fehlbetrag von
186 Millionen RM. ab, der 1932 auf 190 Millionen anstieg und
sich 1933 infolge der getroffenen Einschränkungen auf rund
65 Millionen RM. verringern ließ.

Das Gesetz zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der In-
validen-, der Angestellten- und der knappschaftlichen Ver-
Sicherung vom 7. Dezmber 1933 leitet nun die Sanierung der
Sozialversicherung ein. Infolge der Wirtschaftskrise sind die
monatlichen Beitragseinnahmen der Invalidenversicherung von
91 Millionen RM. im Jahre 1929 auf 53 Millionen im Jahre
1932 gesunken. Umgekehrt ist die Gesamtsumme der jähr-
liehen Renten von 1142,5 Millionen im Jahre 1929 auf 1344,5
Millionen RM. im Jahre 1931 hinaufgeschnellt. Die durch-
schnittlichen Invalidenrenten sind von 15 RM. monatlich im
Jahre 1914 bis auf 37,4 RM. Ende 1931 erhöht worden und be-

trugen Ende 1932 noch 28,8 RM. Die Altersrente wird seit
1916 statt vom 70. schon vom 65. Jahre an gewährt. Auch die
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Witwen erhalten seit 1927 vom 65. Lebensjahre an Altersren-
ten. Die Versicherung war in eine steigende Abhängigkeit von
den Zuschüssen des Reichs geraten,

Das oben erwähnte Gesetz sieht mit der Zeit die Rückkehr
vom Umlage- zum Deckungsverfahren vor. Um dies zu ermög-
liehen, leistet das Reich ab 1. April 1933 einen festen Jahres-
beitrag von 200 Millionen RM., weit mehr als zur Deckung
der Fehlbeträge notwendig wäre. Der Überschuß soll zur
Wiederäufnung des Vermögens als praktische Voraussetzung
für die Wiedereinführung des Deckungsverfahrens dienen. Da
die gesamte Sozialbelastung 1932 durchschnittlich bereits
18,5% des versicherten Lohnes betrug, kam eine generelle Bei-
tragserhöhung jetzt nicht in Frage. Für die über 42 RM. wö-
chentlich Verdienenden, die bisher unterversichert waren,
wird eine VIII. Lohnklasse mit einem Wochenbeitrag von
240 Rpf. eingeführt, ebenso zwei weitere Lohnklassen IX und
X für eine freiwillige Beitragsentrichtung, deren entsprechend
höhere Leistungen erst nach Stabilisierung der Verhältnisse
in Anspruch genommen werden können, „Ein weiteres Mittel,
um die Invalidenversicherung krisenfest zu machen, ist die
Pauschalversicherung sämtlicher, auch der von den Wohlfahrts-
ämtern unterstützten Arbeitslosen durch die Reichsanstalt für
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. Diese zahlt
jeden Monat 0,50 RM. für jeden Arbeitslosen erstmals vom
1. April 1933 ab," (Nachrichtendienst des deutschen Vereins
für öffentliche und private Fürsorge Nr. 11/12, November/De-
zember 1933, dem auch die übrigen Angaben entnommen sind.)

Um die Opfer gleichmäßig zu verteilen, sind auch die
Pflichtleistungen der Versicherung gesenkt worden. Die lau-
fenden Renten allerdings werden nicht beschnitten. Aber der
Grundbetrag jeder künftigen Rente wird von 84 auf 72 RM, er-
mäßigt. Der Mindeststeigerungsbetrag ist 72 RM., wodurch
frühzeitig Invalide verhältnismäßig besser gestellt werden als
bisher. Rentenempfängern, die am 1. Januar 1934 noch nicht
60 Jahre alt sind, kann die Rente entzogen werden, „wenn
eine erneute Prüfung ergibt, daß der Rentenempfänger nicht
invalide (berufsunfähig) ist."
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